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Kreistag Uckermark 05.12.2018       

 
Inhalt: 
 

Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes und Schul-Begrüßungsgeldes in der Uckermark 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Kreistag Uckermark beschließt die Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes im 
Landkreis Uckermark. 
 
2. Die Höhe des Baby-Begrüßungsgeldes beträgt 150,00 € für jedes Neugeborene, was 
seinen Hauptwohnsitz im Landkreis Uckermark hat. 
 
3. Der Kreistag Uckermark beschließt die Einführung eines Schul-Begrüßungsgeldes im 
Landkreis Uckermark 
 
4. Die Höhe des Schulbegrüßungsgeldes beträgt 150,00 € für jedes Kind, was seinen 
Hauptwohnsitz im Landkreis Uckermark hat. 
 
5. Der Kreistag beauftragt die Landrätin, das Baby-Begrüßungsgeld und Schul-
Begrüßungsgeld in den Haushalt des Landkreises Uckermark zu stellen. 
   
 
 

Begründung: 

  
Mit der Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes und Schul-Begrüßungsgeldes könnte der 
Landkreis Uckermark überregional an Aufmerksamkeit gewinnen und würde als kinder-
freundlicher Landkreis wahrgenommen werden. Besonders das Schul-Begrüßungsgeld wür-
de sehr viele Eltern in der Uckermark finanziell entlasten. Außerdem ist die Einführung eines 
Baby-Begrüßungsgeldes und Schul-Begrüßungsgeldes ein kleiner Schritt, um dem demogra-
fischen Wandel in der Uckermark entgegenzuwirken.  
  
 
 

 
gez. David Weide 
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